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Begründung: 
 
Da den Belangen der Senioren des Landkreises Uckermark große Bedeutung 
beigemessen wird und die Interessenwahrnehmung dieser großen Bevölkerungsgruppe 
des Landkreises bisher in den Fachausschüssen des Kreistages nicht klar geregelt war, 
wird auf Wunsch der Fraktionen des Kreistages die Zuständigkeitsordnung für die 
beratenden Ausschüsse des Kreistages Uckermark (Zuständigkeitsordnung – ZustO) 
vom 03.11.2008 geändert. 
 
Der Ausschuss für Arbeit, Soziales und Gesundheit (ASGA) soll zukünftig, neben den 
Belangen des Arbeitsmarktes, Soziales und Gesundheit, auch für die Belange der 
Senioren zuständig sein. 
 
Aus diesem Grund beschließt der Kreistag die 1. Ordnung zur Änderung der 
Zuständigkeitsordnung für die beratenden Ausschüsse des Kreistages Uckermark (1. 
Änderungsordnung - Zuständigkeitsordnung), durch die die Zuständigkeitsordnung für 
die beratenden Ausschüsse des Kreistages Uckermark (Zuständigkeitsordnung – 
ZustO) vom 03.11.2008 entsprechend geändert wird. 
 
 
 
Anlage: 
 
1. Ordnung zur Änderung der Zuständigkeitsordnung für die beratenden Ausschüsse 
des Kreistages Uckermark (1. Änderungsordnung - Zuständigkeitsordnung). 



  

Anlage 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 

1. Ordnung zur Änderung der Zuständigkeitsordnung  
für die beratenden Ausschüsse des Kreistages Uckerm ark 

 
(1. Änderungsordnung - Zuständigkeitsordnung) 

 
 
Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 22.09.2010 folgende 1. Ordnung zur Änderung 
der Zuständigkeitsordnung für die beratenden Ausschüsse des Kreistages Uckermark 
(1. Änderungsordnung - Zuständigkeitsordnung) beschlossen: 
 
 

Artikel 1 
 
§ 3 (Zuständigkeiten) Absatz 3 wird wie folgt neu gefasst: 
 
„(3)  Der Ausschuss für Arbeit, Soziales und Gesundheit (ASGA) ist verantwortlich für 
alle Belange des Arbeitsmarktes, für Soziales, Gesundheit und Senioren.“ 
 
 

Artikel 2 
 
Die 1. Änderungsordnung  Zuständigkeitsordnung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen 
Bekanntmachung im Amtsblatt für den Landkreis Uckermark in Kraft. 
 
 
Prenzlau, den .…………. 
 
 
 
Dietmar Schulze  
Landrat 


